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Wiedergutmachung von Schäden 
und Schutz des sozialistischen Eigentums
Prof. Dr. sc. GOTTHOLD BLEY und Dozent Dr. sc. HELMUT GRIEGER,
Sektion Straf-, Zivil-, Arbeits- und Agrarrecht der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR

Untersuchungen zur Wirksamkeit der Rechtsvorschriften 
über die Wiedergutmachung von Schäden (§§ 330 ff. ZGB) 
haben bestätigt, daß diese Regelungen zum umfassenden 
Schutz des sozialistischen Eigentums und damit zur Verwirk
lichung der a u f '  dem X. Parteitag der SED beschlossenen 
ökonomischen Strategie der 80er Jahre beitragen.

Die gesellschaftliche Wirksamkeit der Bestimmungen zur 
Wiedergutmachung von Schäden am sozialistischen Eigentum 
hängt entscheidend davon ab, daß die Rechtsträger sozialisti
schen Eigentums ihre Ansprüche gegen die Schadensver
ursacher geltend machen und daß in den Fällen, in denen der 
Zivilrechtskonflikt zwischen Geschädigtem und Schädiger 
nicht eigenverantwortlich beigelegt werden kann, die 
Gerichte nach Prüfung der zivilrechtlichen Verantwortlich
keit rechtsverbindlich entscheiden bzw. auf eine Einigung 
hinwirken. Die prinzipielle Orientierung des § 16 ZGB zur 
Gewährleistung von Rechtsschutz1 muß auch und gerade bei 
volkseigenen Forderungen aus der zivilrechtlichen außerver
traglichen Verantwortlichkeit befolgt werden.

Die meisten derartigen Schadenersatzansprüche werden 
von Geschädigten und Schädigern im Zusammenwirken mit 
der Staatlichen Versicherung eigenverantwortlich ohne Inan
spruchnahme der Gerichte reguliert. Dennoch haben die 
Gerichte an der Durchsetzung der §§ 330 ff. ZGB und daran, 
daß diese Bestimmungen hohe gesellschaftliche Wirksamkeit 
erlangen, erheblichen Anteil: Sie entscheiden in Straf- und 
in Zivilverfahren über die Wiedergutmachung von Schäden, 
die dem sozialistischen Eigentum zugefügt wurden; sie reali
sieren die volkseigenen Forderungen in der Vollstreckung, 
und sie tragen in ihrer gesamten Tätigkeit dazu bei, daß der 
Zivilrechtskonflikt dauerhaft gelöst und weiteren Rechtsver
letzungen vorgebeugt wird.

Zur Wirksamkeit der Rechtsprechung
bei der Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen

Der Schutz der Gesundheit und des Eigentums vor Schadens
zufügung nimmt in der Rechtsprechung einen breiten Raum 
ein. Schadenersatz für dem sozialistischen Eigentum zuge
fügte Nachteile wird meist in Strafverfahren geltend 
gemacht (§ 198 StPO), sofern die schadensverursachende 
Handlung zugleich einen Straftatbestand erfüllt und straf
rechtlich verfolgt wird.

In Verwirklichung der neuen zivilgesetzlichen Bestim
mungen haben in den letzten zehn Jahren das Oberste 
Gericht und die Bezirks- und Kreisgerichte zu wichtigen 
Fragen der zivilrechtlichen außervertraglichen Verantwort
lichkeit Stellung genommen. Einen besonderen Platz nimmt 
dabei die Richtlinie des Plenums des Obersten Gerichts zur 
Rechtsprechung bei der Durchsetzung von Schadenersatzan
sprüchen vom 14. September 1978 (GBl. I Nr. 34 S. 369)1 2 ein. 
Die in verschiedenen Bezirken gemeinsam vom Bezirks
gericht, Staatsanwalt des Bezirks, von der Kriminalpolizei 
der Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei, der Verwal
tung der Sozialversicherung des FDGB-Bezirksvorstandes 
und der Bezirksdirektion der Staatlichen Versicherung der 
DDR erarbeiteten Grundsätze zur Durchsetzung von Schaden
ersatzansprüchen im Strafverfahren geben den an der 
Schadensregulierung beteiligten Organen die zur vollen 
Wahrnehmung ihrer Verantwortung für den Schutz des 
sozialistischen Eigentums notwendige Anleitung.3 Diese 
Grundsätze gewährleisten eine einheitliche Anwendung der 
einschlägigen Rechtsvorschriften und eine aufeinander abge
stimmte Arbeitsweise der beteiligten Organe.

Die Rechtsprechung hat auf außervertragliche rechts
widrige4 Schadenszufügungen mit grundsätzlichen, der ein
heitlich richtigen Anwendung des Rechts und der Vorbeugung 
von Rechtsverletzungen dienenden Entscheidungen Einfluß 
genommen. Insbesondere sind folgende Komplexe der Recht
sprechung hervorzuheben:
— Höhe des Schadens, Umfang und Art des Schadenersatzes 

sowie Voraussetzungen für die Herabsetzung des Schaden
ersatzes (§§ 336 bis 340 ZGB);

— Höhe, Angemessenheit und Mindestgrenze des Ausgleichs
anspruchs bei Gesundheitsschäden (§ 338 Abs. 3 ZGB);

— Anspruch bei Immissionen (§ 329 ZGB);
— Ausgleichspflicht mehrerer Schadensverursacher als Ge

samtschuldner untereinander und Voraussetzung für die 
Festlegung der Schadenersatzpflicht eines Gesamtschuld
ners in Höhe seines Anteils (§ 342 ZGB);

— Umfang der Mitverantwortlichkeit des Geschädigten und 
ihr Einfluß auf den Schadenersatzanspruch (§ 341 ZGB);

— Abgrenzung zwischen zivilrechtlicher und arbeitsrecht
licher Verantwortlichkeit.
Das Oberste Gericht hat mit seiner Rechtsprechung vor 

allem Anleitung zum Umfang und zur Berechnung des Scha
denersatzes gegeben. Hervorzuheben sind hier insbesondere 
die Rechtsgrundsätze
— zur Höhe des Schadens, der durch den Einkauf von Waren 

im Einzelhandel und ihren Weiterverkauf in einer Gast
stätte für den Handelsbetrieb eingetreten ist3 6;

— zum Begriff der Ersatzpflicht bei Gesundheitsschädenß;
— zum Umfang der Schadenersatzpflicht bei einem durch 

einen Unfall beschädigten Kraftfahrzeug7;
— zu den Voraussetzungen für die Herabsetzung des Scha

denersatzes nach § 340 ZGB8 9 10 *.
Bemerkenswert ist auch eine Entscheidung des Bezirks

gerichts Erfurt, in der ausgesprochen wird, daß der materielle 
Schaden auch in Produktionsausfall und in solchen Kosten 
bestehen kann, die aus der vorsätzlichen Beschädigung des 
sozialistischen Eigentums resultieren.3

Strafrechtliche Wiedergutmachung und zivilrechtliche 
Verantwortlichkeit eines oder mehrerer Straftäter

Mit der Entscheidung im Strafverfahren über den zivilrecht
lichen Schadenersatzantrag des Geschädigten sind vor allem 
dann nicht einfache rechtliche Probleme zu lösen, wenn es 
um die gleichzeitige Anwendung strafrechtlicher und zivil- 
rechtlicher Regelungen geht. Zu ihnen gehören Fragen, die 
das Verhältnis der Wiedergutmachungspflicht nach § 33 Abs. 3 
StGB und der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit nach 
§§ 330 ff. ZGB13 in Verbindung mit der Regelung der Verant
wortlichkeit mehrerer Schadensverursacher nach § 342 ZGB 
betreffen.

Kaum Schwierigkeiten treten auf, wenn die Straftat nur 
von einem Täter begangen wurde. Nach § 33 Abs. 3 StGB ist 
der auf Bewährung Verurteilte obligatorisch zur Wiedergut
machung des Schadens zu verpflichten, wenn durch die Straf
tat ein materieller Schaden verursacht wurde. Diese Ver
pflichtung ist unmittelbarer Bestandteil der Verurteilung auf 
Bewährung und damit der strafrechtlichen Verantwortlich
keit. Ebenso klar muß gesagt werden, daß sie die Entschei
dung über den zivilrechtlichen Schadenersatzantrag nicht 
ersetzt und nicht ersetzen kann.

Dabei beweist die Praxis — und gerade darin liegt doch 
auch das Ziel der strafrechtlichen WiedergutmachungsVer
pflichtung —, daß sie wirksam die Art und Weise der Reali
sierung der zivilrechtlichen Schadenersatzforderung beein
flußt. Es wird damit nicht nur der Erziehungs- und Wieder-
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